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ausgefertigt nach den Bestimmungen der Gesetze vom 16 . Februar 1882 (Reichsgesetzblatt
Seite 89) , vom 31 . März 1885 (Reichsgesetzblatt Seite 79) , vom 16 . März 1886 (Reichsgesetz¬
blatt Seite 58) und vom 26 . März 1888 (Reichsgesetzblatt Seite 107 ) .

Die Zinsen werden bei der Königlich Preussischen Staatsschulden -Tilgungskasse in
Berlin und aufserdem bei der vom Reichskanzler zu bezeichnenden Stelle halbjährlich am
2 . Januar und am 1 . Juli an den Überbringer des fälligen , hierzu gehörigen Zinsscheins
berichtigt . Die Zinsscheine sind ungiltig , wenn ihr Geldbetrag nicht binnen vier Jahren , vom
Fälligskeitstermin ab gerechnet , erhoben worden ist . Von zehn zu zehn Jahren wird dieser
Schuldverschreibung eine Reihe neuer Zinsscheine mit Anweisung für die folgende verabreicht -

Die Tilgung des Schuldkapitals erfolgt in der Art , dafs die durch den Reichshaus -
haltungs -Etat dazu bestimmten Mittel zum Ankauf einer entsprechenden Anzahl von Schuld¬
verschreibungen verwendet werden . Dem deutschen Reiche bleibt das Recht Vorbehalten ,
die im Umlauf befindlichen Schuldverschreibungen zur Einlösung gegen Barzahlung des
Kapitalbetrages binnen einer gesetzlich festzustellenden Frist zu kündigen . Den Inhabern der
Schuldverschreibungen steht ein Kündigungsrecht gegen das deutsche Reich nicht zu .

BERLIN , den 31 . Dezember 1888 .
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